
Außenstelle Cottbus • Gulbener Straße 24 • 03046 Cottbus • Tel.: 03342 4266-7102 • Fax: 03342 4266-7608 
Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahnlinie  2 und 4 bis Stadthalle oder Buslinie 16 bis Papitzer Straße 

Landesamt für Bauen und Verkehr • Lindenallee 51 • 15366 Hoppegarten • Tel.: 03342 4266-0 • Fax: 03342 4266-7601)  

E-Rechnung: https://xrechnung-bdr.de; Leitweg-ID: 12-121096894453782-21 
Bankverbindung: Landeshauptkasse Potsdam • Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)
IBAN: DE02 3005 0000 7110 4015 15 • BIC-Swift: WELADEDDXXX 

Landesamt für Bauen und Verkehr • 03007 Cottbus • PSF 10 07 44

Björnsen Beratende Ingenieure Erfurt GmbH 
Standort Leipzig 
Dohnanyistraße 28 
04103 Leipzig 

Versand nur per E-Mail an: 
sekretariat_leipzig@bjoernsen.de 

Cottbus, 03.06.2025 

Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Neuburxdorf Nord“ der Stadt Bad 
Liebenwerda OT Neuburxdorf 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Ihre Nachricht vom 21. Mai 2025 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

den eingereichten Vorgang habe ich in der Zuständigkeit des Landesamtes für 
Bauen und Verkehr (LBV) als Verkehrsoberbehörde des Landes Brandenburg 
gemäß “Zuständigkeitsregelung hinsichtlich der Beteiligung der Verkehrsbehörden 
und der Straßenbauverwaltung als Träger öffentlicher Belange in 
Planungsverfahren“ (Erlass des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung 
vom 17. Juni 2015, veröffentlicht im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 27, vom 15. Juli 
2015, S. 575) geprüft. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes ist beabsichtigt, die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung eines Solarparks zu schaffen.  

Aus Sicht der Landesverkehrsplanung bestehen gegen die Aufstellung des 
Bebauungsplans grundsätzlich keine Einwände. 
Belange der zum Zuständigkeitsbereich des LBV gehörenden Verkehrsbereiche 
Binnenschifffahrt und ziviler Luftverkehr werden nicht berührt. 
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Eisenbahn/Schienenpersonennahverkehr 
Das Plangebiet befindet sich unmittelbar an der Bahntrasse Riesa – Falkenberg 
(Elster), auf der Linien des SPNV verkehren. Daher bitte ich die Deutsche Bahn AG 
im Verfahren zu beteiligen. 

übriger ÖPNV 
Im Süden wird das Plangebiet von der Kreisstraße 6213 begrenzt, auf der nach mir 
vorliegenden Informationen, Linien des übrigen ÖPNV verkehren.  

Hinsichtlich der einzusetzenden Solarmodule setze ich voraus, dass von diesen 
keine Blendwirkungen ausgehen werden, die den Verkehr auf den benannten 
Verkehrswegen beeinträchtigen könnten.  
Den Hinweis, dass sich ein Blendgutachten aktuell in Erstellung befindet, habe ich 
zur Kenntnis genommen. Die Inhalte werden im Rahmen des weiteren Verfahrens 
ergänzt / übernommen. 

Information zu Planungen oder sonstigen Maßnahmen der v. g. Verkehrsbereiche, 
die das Plangebiet betreffen könnten, liegen mir gegenwärtig nicht vor. 

Durch die verkehrsplanerische Stellungnahme bleibt die aufgrund anderer 
Vorschriften bestehende Verpflichtung zum Einholen von Genehmigungen, 
Bewilligungen oder Zustimmungen unberührt. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Das Dokument ist digital erstellt, elektronisch schlussgezeichnet und ohne 
Unterschrift gültig. 


